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erstrebte, hat die Volkskammer, um allen vaterlandlieben
den Deutschen die uneingeschränkte Betätigungsmöglich
keit und Teilnahme béim Aufbau des Sozialismus zu ge
währleisten, folgendes Gesetz beschlossen:

* § 1
Alle im „Gesetz über den Erlaß von Sühnemaßnahmen 

und die Gewährung staatsbürgerlicher Rechte für ehema
lige Mitglieder und Anhänger der Nazipartei und Offiziere 
der faschistischen Wehrmacht“ vom 11. November 1949 
(GB1. S. 59) festgelegten Einschränkungen der Rechte für 
frühere Offiziere der faschistischen Wehrmacht und für 
ehemalige Mitglieder der NSDAP oder deren Gliederungen 
werden aufgehoben.

Diesen Personen werden die gleichen bürgerlichen und 
politischen Rechte gewährt wie allen anderen deutschen 
Staatsbürgern.

§ 2
Die im § 1 bestimmte Aufhebung der Beschränkung der 

Rechte bezieht sich nicht auf die ehemaligen Mitglieder der 
NSDAP oder deren Gliederungen sowie auf frühere Offi
ziere der faschistischen Wehrmacht, die wegen Kriegsver
brechen oder anderer Verbrechen gegen die Menschlich
keit, die sie als Mitglieder oder Anhänger der NSDAP oder 
ihrer Gliederungen begangen haben, gerichtlich verurteilt 
sind und ihre Freiheitsstrafen verbüßen.

§3
Alle diesem Gesetz entgegenstehenden Bestimmungen 

werden aufgehoben.


	§2


